
Bekanntmachung

4. Änderung des Bebauungsplanes Blankenheim Nr. 14 A Ripsdorf "Am Burghang"

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 31 BauGB

Mit der Aufstellung der nun vorgesehenen 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 14 A Ripsdorf solle neue
Wohnbauflächen im Ort Ripsdorf geschaffen werden, um aufgrund der weiterhin gegebenen Nachfrage
nach Bauland geeignete Bauflächen verfügbar zu machen.

Der ca. 1, 3 ha große räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt am südöstlichen Ortsrand von
Ripsdorf und umfasst die Flurstücke 144, 146 und 185 sowie -jeweils teilweise- die Flurstücke 51 , 65, 182
und 183, Flur 14, Gemarkung Ripsdorf. Der Großteil des Geltungsbereichs ist durch eine landwirtschaftlich
genutzte Fläche geprägt. Die im Geltungsbereich westlich gelegene Wegeparzelle ist in der Ortlichkeit eher
Grünflächen und zum Teil nicht mehr als Wegeparzelle vorhanden. Im Wirtschaftswegekonzeptwird sie in
der Soll-Konzeption als "Ohne Funktion" eingestuft und ist somit zukünftig entbehrlich. Das Plangebiet wird
nördlich durch die Eldorfer Straße und dahinter weitere Bebauung begrenzt. Östlich befindet sich Bebau-
ung bis an die Eldorfer Straße, dahinter Wirtschaftsgrünland. Südlich grenzt Offenland mit landwirtschaftli-
chen Flächen an den Geltungsbereich und westlich befindet sich weitere Bebauung des Ortes Ripsdorf.
Die eindeutige Abgrenzung des Plangebietes ist der Planzeichnung zu entnehmen.

Der Geltungsbereich ist im derzeit gültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Blankenheim überwiegend
als "Fläche für die Landwirtschaft" dargestellt. Lediglich der bereits bebaute Bereich ist auch als Allgemei-
nes Wohngebiet im Flächennutzungsplan dargestellt.

Für die Umsetzung derPlanungsabsichten ist daher die Änderung des Bebauungsplans inkl. einer Ande-
rung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren gem. § 8 III BauGB erforderlich. Im Zuge der 39.
Änderung des Flächennutzungsplans soll die Darstellung zu "Wohnbaufläche" geändert werden.
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Der Vorentwurfder4. Änderung des Bebauungsplanes Blankenheim Nr. 14 A Ripsdorf"Am Burghang"
wird mit dem Vorentwurf der Begründung, dem Vorentwurf der textlichen Festsetzungen, derArtenschutz-
rechtliche Vorprüfung, dem geohydrologischen Gutachten und der Archäologischen Sachverhaltsermittlung
in der Zeit vom

08.07.2024. 11.08.2024

im Rathaus der Gemeinde Blankenheim, Rathausplatz 16, 53945 Blankenheim, im Flur des 1. OG zur
Einsichtnahme öffentlich ausgelegt, und zwar in der Zeit von:

Mo-Di:

Mi:
Do:

Fr:

09. 00-12. 00 Uhr
14.00-15.30 Uhr
geschlossen
09.00-12.00 Uhr
14.00-18.00 Uhr
09. 00-12. 00 Uhr

Zusätzlich erfolgt gemäß § 4a IV BauGB eine Bekanntmachung im Internet. Hier können alle planerischen
Unterlagen, die aktuell Gegenstand dieser Bauleitplanung sind und die während der Beteiligung im Rat-
haus öffentlich ausliegen, eingesehen werden.

Der Inhalt der v. g. Bekanntmachung und die genannten Unterlagen werden ab dem 08.07.2024 auf der
Internetseite der Gemeinde Blankenheim unter (httDS://www. blankenheim. de/de/leben/bauen-und-
wohnen/bauleitDlanung/bauleitDlanuna-im-beteiliaunasverfahren/)

und darüber hinaus auf der Seite https://www. bauportal. nrw/bauleitplanung/bauleitplaene-der-gemeinden-
nrw veröffentlicht.

Innerhalb der o. a. Frist können Sie sich zu der vorgestellten Planung äußern bzw. eine Stellungnahme
abgeben. Stellungnahmen können insbesondere schriftlich, zur Niederschrift oder per E-Mail
(infoO. blankenheim. de) vorgebracht werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte ken-
nen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Aufstellung des o. g. Bauteitplanes nicht von Be-
deutung ist.

Es wird gem. § 3 III BauGB darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 II11 Nummer 2
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 II des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes gem. § 7 III Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen
ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht
haben, aber hätten geltend machen können.

Blankenheim, den 21.06.2024
Gemeinde Blankenheim

ürgermeisterin


